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§ 91 B-BSG Bekanntgabe von
Beanstandungen und Maßnahmen,

Empfehlungen
 B-BSG - Bundes-Bedienstetenschutzgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.01.2026

1. (1)Stellt die Arbeitsinspektion eine Verletzung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder einer der dazu

erlassenen Verordnung fest, so ist der Dienststellenleiter oder seine bevollmächtigte Person nach Möglichkeit im

erforderlichen Umfang mit dem Ziel einer möglichst wirksamen Umsetzung des Bundesbedienstetenschutzes zu

beraten und hat das Arbeitsinspektorat den Dienststellenleiter schriftlich aufzufordern, innerhalb einer

angemessenen Frist den den Rechtsvorschriften und den empfohlenen Maßnahmen entsprechenden Zustand

herzustellen. Eine Ablichtung der Aufforderung ist dem zuständigen Organ der Personalvertretung zur Kenntnis

zu übermitteln. Den Sicherheitsvertrauenspersonen sowie den Sicherheitsfachkräften und den Arbeitsmedizinern

ist eine Ablichtung der Aufforderung zur Kenntnis zu übermitteln, soweit deren Aufgabenbereich berührt ist.

2. (2)Wird der Aufforderung nach Abs. 1 innerhalb der festgelegten Frist nicht entsprochen, so hat das

Arbeitsinspektorat die Beanstandungen und die empfohlenen Maßnahmen dem zuständigen Leiter der

Zentralstelle bekanntzugeben und hierüber den Leiter der überprüften Dienststelle, das zuständige Organ der

Personalvertretung und, soweit deren Aufgabenbereich berührt ist, die Sicherheitsvertrauenspersonen, die

Sicherheitsfachkräfte und die Arbeitsmediziner zu verständigen.

3. (3)Der zuständige Leiter der Zentralstelle hat zu den mitgeteilten Beanstandungen und empfohlenen

Maßnahmen ehestmöglich unter Bekanntgabe der allenfalls bereits getroffenen Maßnahmen Stellung zu

nehmen.

4. (4)Handelt es sich bei den Beanstandungen um Mißstände, deren Beseitigung in den Wirkungsbereich des

Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus fällt, so hat der Dienststellenleiter eine

Stellungnahme der für die Aufgaben des staatlichen Hochbaues in dieser Dienststelle zuständigen

nachgeordneten Dienststelle des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus einzuholen und

diese Stellungnahme dem zuständigen Leiter der Zentralstelle bekanntzugeben und darüber das zuständige

Arbeitsinspektorat zu verständigen.
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